
Relegationsspiele der Saison 2009 / 10  nach VSPO §  7,1c 
 
Spieltermine:  
 

17. / 18. April 2010 Staffel-Zweite  gegeneinander  und 
7./ 8. der Bezirksklasse gegen Kreisliga-Zweite / -Dritte 

24. / 25. April 2010 Vor- / bzw. Drittletzter der höheren Staffel gegen qualifizierten Zweiten  
 (=Sieger aus 1. Relegationsspiel) 
 

Heimrecht:  
- Spiel der Staffel-Zweiten gegeneinander 

In Jahren mit gerader Jahreszahl (2010) haben der Zweite der Staffel mit gerader Zahl und der 7./ 8. der Bezirksklasse 
Heimrecht 

- Spiel des Vor- / Drittletzten der höheren Staffel gegen qualifizierten Zweiten  
  In Jahren mit gerader Jahreszahl (2010) hat der Zweit- bzw. Drittletzte (je nach Staffelstärke) der höheren Staffel Heimrecht. 
 
Zuständigkeit:  
Hier sind immer die Staffelleiter der zugeordneten höheren Staffel zuständig. Diese erhalten die 
beiden  letzten  Rundschreiben der jeweils zugeordneten unteren Staffel durch den jeweiligen 
Staffelleiter zugesandt. 
Sobald die Relegationsteilnehmer feststehen, müssen diese ihrem zuständigem Staffelleiter und dem 
Schiedsrichtereinsatzleiter für Relegation Markus Jahns, Alsdorf (nur für die Spiele zur Oberliga und 
Regionalliga) über den genauen Spieltermin (mit Spielbeginn und Spielhalle) zusammen mit drei 
Anreisehinweisen informieren. 
Die Mannschaften mit Heimrecht (Zweiter der Staffel mit gerader Zahl und Zweit- bzw. Drittletzter der 
höheren Staffel müssen innerhalb von 14 Tagen  nach dem letzten Spieltag dem zuständigem 
Staffelleiter und dem Schiedsrichtereinsatzleiter (nur  für Spiele zur OL und RL) diese Informationen 
übermitteln. 
Bei der Festlegung des Spielbeginns  sind die Durchführungsbestimmungen zum Spielbetrieb (z.B. 
sonntags nicht nach 17.00 Uhr) zu beachten. Verlegungen sind nur als Vorverlegung möglich, wobei 
die schriftliche Zustimmung der Gastmannschaft dem zuständigen Staffelleiter vorliegen muss.  
Die beiliegenden Relegationsanweisungen bitte ich bereits mit dem nächsten Rundschreiben jeder 
Mannschaft der Staffel zuzusenden. 
 
Schiedsrichter-Einsatz:  
Vom Verband (Schiedsrichtereinsatzleiter Markus Jahns, Baesweilerstr. 22, 52477 Alsdorf - Tel.: 
02404 / 9033641 FAX: 02404 / 9033642 eMail: markus.jahns@arcor.de) werden der 1. und 2. 
Schiedsrichter für folgende Spiele der Damen und Herren angesetzt, sofern ihm termingerecht  die 
Informationen über Spieltermin und Spielhalle (Anreisehinweise bitte beifügen) vorliegen: 
 
Zweiter OL Staffel 2   - Zweiter OL Staffel 1  (Spiel Nr. 1) 
Zweiter VL Staffel 2   - Zweiter VL Staffel 1  (Spiel Nr. 2) 
Zweiter VL Staffel 4   - Zweiter VL Staffel 3  (Spiel Nr. 3) alle am 17. / 18. 04.  2010 
 

Drittletzter der RL  -  Sieger aus Spiel Nr. 1  (Spiel Nr. 4) 
Drittletzter der OL Staffel 1  - Sieger aus Spiel Nr. 2  (Spiel Nr. 5) 
Drittletzter der OL Staffel 2 -  Sieger aus Spiel Nr. 3  (Spiel Nr. 6) alle am 24. / 25. 05  2010 
 
Die Kosten für die Schiedsrichter trägt die Heimmannschaft, gemäß WVV-Finanzordnung 
(Schiedsrichtereinsatzgeld € 25,00 und Fahrtkosten 0,30 € je km). 
Es wird ohne Linienrichter  gespielt. Einen regelkundigen Schreiber stellt die Heimmannschaft. Für 
alle Spiele ist der vorgeschriebene Spielball (nur zur Regionalliga MIKASA MVA 200) zu verwenden. 
Dies gilt für die Relegationsspiele aller Staffeln. 
 

Für alle übrigen Spiele erfolgt der Einsatz durch den zuständigen Staffelleiter in Abstimmung mit der 
Heimmannschaft und ggf. dem zuständigem Schiedsrichterwart. 
 
Spielberichtsbögen und Durchsage der Spielergebniss e: 
Die Spielberichtsbögen müssen dem zuständigem Staffelleiter bis spät. Mittwoch nach dem 
Spieltermin vorliegen, möglichst früher; bei ev. Spielen in der Woche am 3. Werktag nach dem Spiel. 
Neben der tel. Durchsage des Spielergebnisses an die übliche Ergebnissammelstelle müssen die 
Ergebnisse auch dem zuständigem Staffelleiter und dem zuständigem Spielwart jeweils Sonntag 
zwischen 20.00 und 21.00 Uhr tel. durchgesagt werden  
Die Ergebnisse der Spiele zur  Verbandsliga, Oberliga und Regionalliga müssen dem 
Verbandsspielwart innerhalb von 30 Min. nach Spielende tel. durchgesagt werden. Bei ev. 
Wochenspielen müssen die Ergebnisse 15 Min. nach Spielende tel. durchgesagt werden. 
Bei fehlender oder nicht fristgerechter  Ergebnisdurchsage werden Ordnungsstrafen verhängt.  
 
Fritz Hacke  
Verbandsspielwart 


